
Heckscheibenheizung Audi TT Roadster
Beitrag von „Blackhawk“ vom 22. August 2007 um 10:01

Ganz einfach

Wenn Du bzw. dein  anruft, könnten die theoretisch alles abstreiten und sagen, davon hat
uns niemand etwas gesagt bzw. niemand reklamiert.

Wenn Du das schriftlich einmahnst (eingeschrieben) hast Du
1. etwas in der Hand, da du den Mangel reklamiert hast und
2. eine Bestätigung, das er die Reklamation erhalten hat (einschreiben)

Du hast eine Garantie!
Du mußt nur schauen, was in Deinen Garantiebedingungen drinsteht:

Allgemeine Informationen zu den Weltauto-Leistungen:
Eine Gebrauchtwagen-Garantie ist eine freiwillige Leistung des Händlers für das jeweils
angebotene und entsprechend gekennzeichnete Fahrzeug. Zu den Weltauto-Fahrzeugen, die
mit den 5 Sternen

Weltauto Exklusivangebot bzw.

Weltauto Vorteilsangebot gekennzeichnet sind, erhalten Sie beim Kauf mindestens 12 Monate
Weltauto-Garantie gemäß dem Weltauto-Leistungspass bzw. bis zu einer vom Händler beim
Verkauf eingetragenen adäquaten maximalen Gesamtkilometerlaufleistung, je nachdem,
welches Ereignis früher eintritt.

Bei Fahrzeugen, die ohne einem Leistungsangebot versehen sind, ist eine Garantievergabe dem
Händler vorbehalten. Bitte halten Sie diesbezüglich direkt Rücksprache vor Kaufabschluss mit
dem jeweils angegebenen Händler.</SPAN>
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